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Mitteilungen.

Die Guppenrunslawine
vom L3. Februar 1301.

Wenn in manchen Gegenden unserer Alpen vergangenen Sommer
die Wildbäche Verheerungen angerichtet haben, wie ähnliche seit Menschen-
gedenken nicht vorgekommen sind, so zeichneten sich der letzte Winter und

Vorfrühling nicht minder aus durch außerordentlich zahlreiche und schwere

Lawinen. Die bezügliche von den Tagesblättern nachgetragene Unglücks-
chronik weniger Monate hat einen Umfang angenommen, welchen sie in
vorangegangeneu Jahrzehnten nicht erreichte.

Man macht sich in den Niederungen schwer eine Vorstellung der

ungeheuren Schneemengen, die durch Lawinenstürze zu Tal gefördert
werden und von der eigentümlichen Gestalt, welche die Oberfläche eines

solchen Schneestromes annimmt. Eine von Herrn Kantvnsiugenieur Hefti
in Glarus aufgenommene und uns freundlichst zur Verfügung gestellte

Photographie der sogenannten Guppenrunslawine dürfte daher auch manche

unserer Leser interessieren.

Berüchtigt und gefürchtet als sehr gefährlicher Wildbach, der bei

Hochgewittern weite Strecken zwischen den Ortschaften Mitlödi, Schwanden
und Schwäudi mit seinen Ausbrüchen bedroht, ist die Guppenruns im
letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts größtenteils verbaut worden.

Ihr Einzugsgebiet in den felsigen Steilhängen am Ostabsturz des Mittel-
glärnisch bildet einen Kessel, in dem der Schnee von allen Seiten in die

tief cingeschnittene Schlucht herunterstürzt und dieser folgend sich hinaus-
wälzt auf den gewaltigen Schuttkegel.

Diese letztere Stelle ist es, die unser Bild zur Darstellung bringt.
Die Besucher der schweizer. Forstversammlung zu Glarus im August 1886
dürften sich der Gegend Wohl noch erinnern oder wenigstens der riesi-

gen, beinahe 700jährigen Buchen von Enneteggen, welche ganz in der

Nähe stehn und die man eben mit Rücksicht auf die Lawinengefahr so

lange sorgsam geschont hat.

Über die am 23. Februar ds. Is. niedergegangene Grundlawine
schreibt uns Herr Hefti:

Die Lawine kam geschlossen bis 400 Meter oberhalb dein Wygellen.
Dort, beim sog. Schwanderwuhr, teilte sie sich in zwei Stränge, von
denen der eine der Runse folgte bis zirka 20 Meter unterhalb dem Wygellen-
stcg, diesen natürlich demolierend, während der andere Arm die Richtung

gegen die großen Buchen und die Geißställe in Unter-Enneteggen einschlug.

Schätzungsweise besaßen die beiden Arme der Lawine zusammen eine

Länge von 400 Metern, eine Breite von 25—40 und eine Höhe von
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6—8 Metern, sv daß die hier abgelagerte Schneemasse zn 200,000 Kubik-
meter veranschlagt werden kann. Dazu kamen noch zirka 100,000 Kubik-
meter, die weiter oben liegen geblieben waren, und betrug somit die

gesamte bis unter das Vorderstöckli herabgebrachte Schneemasse zirka
300,000 Kubikmeter.

Eiue zweite, noch mächtigere Grundlawine ist am 9. April ds. Is.
durch die Guppenruns niedergegangen.

Mochte man bei der Schutzwaldausscheidung in den Niederungen
das Vorhandensein solcher Verhältnisse im Hochgebirge nicht aus den

Augen verlieren.

Borke,»käfervertilflnng vor lOV Jahren.
Von befreundeter Seite wird uns aus dem Kauton Luzern ein

Schreiben mitgeteilt, welches der Amtmann von Hvchdvrf, Burkhart
Mattmann, am 14. März 1809 an den Gerichtspräsidenten des Schon-

gau zu Jnnwil erlassen hat, um ihn zur Bekämpfung der drohenden
Borkenkäfergefahr aufzufordern. In mehr als einer Hinsicht interessant,

mag dieses Schreiben hier nach seinem genauen Wortlaut zum Abdruck

gelangen:

Herr Präsident!
Der große Schaden, welche die Borken Käffer (oder Holzwurm ge-

nannt) in den tannwäldern verursachen, ligt klar am tag durch die

zahlreiche abgedorte tannbäumc so Wohl in unsern als in benachbarten
Kantonen Hochwäldern. Wenn diese den Waldungen so höchst schädliche

Insekt ferner, wie im verwicheuen Jahr, fortwirken solte, würden in
wenig Jahren große Waldungen ganz verdorben dastehen und den sonst

schon bestehenden Holzmangel unzählig vermehren. Bon der Nothwen-
digkeit überzeugt, wie diesem verderblichen Übel einhalt gethan und aus-
gerötet werden möchte: Hat die hohe Finanz Kammer mich beauftragt
Euch aufzufordern, daß Ihr die Gemeinde Verwaltungen, Banwarten und

Holzforster Eueres Gerichtskreises auf der Stelle vor Euch beruffen, und
dieselben mit dem Insekt sBorkenkaffer) erstens bekannt machen, und dan

zweitens dieselbe beauftragen sollen, daß Sie unverweilt ihre betreffenden
Gemeind- oder Particular Wälder sorgfältig durchgehen, und wo Sie
dieses Ungezieffer antreffen solten, die tannbäume umhauen, und die

Rinden und Morast oder Ungezieffer im Wald verbrennen, das Holz
aber sogleich fort aus den Wäldern führen sollen. Damit die gänzliche Aus-
rotung dieses schädlichen Insekts um desto eher erzwcckt werde, sv muß
die Durchsuchung der Wäldern oft wiederholt werden und alle mahl auf
oben beschriebene Art Verfahren werden, so oft dergleichen Ungezieffer
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angetroffen wird. Von Ihrem Amteiffer überzeugt, sehe ich genauer,
pünktlicher und unverweilter Erfüllung dieses meines Auftrages entgegen
und versichere Sie meiner stciten Hochachtung.

Sie werden mir sobald möglich die von den Gemeinde Verwaltun-
gen lob Sie dergleichen Bäume und wie viel — oder wie viel Klafter
dieselben geben mögen — oder ob Sie keine angetroffen) eingekommenen
Berichte einsenden, damit ich der hohen Finanz Kammer raportieren
kann.

Sê-

IsorstLiche WcrcHvichten.

Bund.
eingaven gegen Wt.io 6er däiedungsverolanung vom iz.Mà

lyoz zum Bundesgesetz betr. die Forstpolizei. Die Kommission des Na-
tionalrates, welcher in dieser Angelegenheit die Priorität besitzt, beantragt,
in Erwägung,

1. daß die Bestimmungen des Art. 16 der Vollziehnngsverordnung
vom 13. März 1963 den Anforderungen einer rationellen Bewirt-
schnftung der öffentlichen Waldungen in: Sinne der Art. 18 und
19 des Bundesgcsetzes betr. die eidgen. Oberaufsicht über die Forst-
Polizei vom 11. Oktober 1962 im allgemeinen entsprechen;

2. daß jedoch besondere Verhältnisse es ausnahmsweise rechtfertigen
eine Abweichung von diesen Vorschriften zu gestatten,

zu beschließen:
Der Bundesrat wird eingeladen, die Frage zu prüfen, ob nicht

Art. 16 der Vollziehnngsverordnung vom 13. März 1963 in: Sinne
von Ziffer 2 der Erwägungen zu erzänzcn, bezw. abzuändern sei.

Der Bundesrat erhebt gegen diesen Autrag keine Einwendung.

Kantone.
XlNicft. Das Stadtforstamt Wintcrthur hat zufolge seinem

Jahresbericht im vergangenen Jahr von Derbholz der Hauptnutzung nicht

weniger als 61,8Hff als Sag-, Ban- und Stangenholz und 16,2°/g als

Papierholz verwertet. Auch von der gesamten Derbholzmasse macht das

Brennholz nur 25,9"/g aus.

Säg-, Ban- und Stangenholz erzielten einen Durchschnittspreis von

Fr. 27.69, Papierholz von Fr. 16.28 per m^. — Wir bedauern von
dieser Seite bis jetzt auch den geringfügigsten Beitrag für unsern Holz-
Handelsbericht vermissen zu müssen.
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